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«Das duale System ist ein taugliches
Modell – tragen wir ihm Sorge»

Die Jubiläumsfeier zum
20. Geburtstag der
Römisch-katholischen
Kantonalkirche fand am
Samstag in Einsiedeln
statt. Im Zentrum stan-
den drei hochkarätige
Referenten.

VICTOR KÄLIN

So fliessend und beschwingt,
wie die musikalischen Vorträ-
ge der beiden Pianistinnen Jac-
quelin und Jocelyn Aronsky –
beides übrigens Stiftsschülerin-
nen – war weder die Gründung
der Römisch-katholischen Kan-
tonalkirche Schwyz, noch deren
inzwischen 20-jährige Geschich-
te. Daran erinnerte Dr. Linus Bru-
hin die rund 100 Gäste, welche
am letzten Samstag,16. Novem-
ber, der Einladung zur Jubiläums-
feier ins Kloster Einsiedeln Fol-
ge leisteten.

Fortschritte und Rückschläge
Der langjährige Sekretär der
Schwyzer Kantonalkirche hob
die Bedeutung des Ortes her-
vor, fand die konstituierende
Session des ersten Kantonskir-
chenrats am 30. Oktober 1998
doch ebenfalls im Grossen Saal
des Klosters Einsiedeln statt.
Als erster Präsident des Kanto-
nalen Kirchenvorstandes wurde
damals der Einsiedler Hans Iten
gewählt. Ihm folgte 2006 Wer-
ner Inderbitzin, der wiederum auf
das kommende Jahr hin seinen
Rücktritt bekannt gegeben hat.
Die Betriebsaufnahme erfolgte
per 1. Januar 1999.

Gemäss Bruhin brauchte
es «vielfach Überzeugungsar-
beit, um die ganze Organisation

auf die Beine zu stellen». Doch
selbst der unermüdliche Einsatz
der Spitzenvertreter genügte
nicht immer, um das Stimmvolk
zu überzeugen. Das belegten die
Abstimmungsniederlagen zum
Stimm- und Wahlrecht für Aus-
länderinnen und Ausländer oder
zum Organisationsstatut. Eine
eigene Verfassung wurde erst
2015 angenommen; der Beitritt
zur Römisch-Katholischen Zent-
ralkonferenz erst 2019 abgeseg-
net. Der definitive Beitritt wird am
1. Dezember vollzogen.

Mit einem Dank vor allem an
die Vorstandsmitglieder schloss
Bruhin seinen Rückblick in der
Überzeugung, dass «die Kanto-
nalkirche inzwischen gut aufge-
stellt» sei.

Auf dem Weg
zu einer einen Kirche
Eine besondere Note erhielt
die Anwesenheit von Luc Hum-
bel, dem Präsidenten der Rö-
misch-Katholischen Zentralkon-
ferenz der Schweiz (RKZ). Ohne
die Zustimmung der Schwyzer
Katholiken zum RKZ-Beitritt im
Juni dieses Jahres hätte die Kan-
tonalkirche Hubel wohl kaum als
Gast eingeladen; es hätte, so
liess Präsident Werner Inderbit-
zin durchblicken, wohl auch kei-
ne Jubiläumsfeier gegeben.

In seiner Rede widmete sich
Luc Humbel der dualen Struktur
unserer Kirche, die bekanntlich
eine kirchenrechtliche und eine
staatskirchenrechtliche Seite
kennt. «Das Ganze gibt es nur
als Zweiheit», formulierte er.
Dual impliziere «gleichzeitig Un-
terscheidung und Zusammen-
gehörigkeit». Er warf einen Blick
nach Deutschland und zitierte
ein Grundlagenpapier, welches
die dortige Bischofskonferenz

zusammen mit dem Zentralko-
mitee der deutschen Katholiken
für den bevorstehenden Synoda-
lenWeg ausgearbeitet hat. Darin
steht, dass «eine Sakramentali-
sierung der Macht, die sich auf
Gott berufe, um sich der Kont-
rolle durch das Volk Gottes zu
entziehen, der Heiligkeit der Kir-
che widerspreche und zur Sün-
de führe».

Dieser Blick auf den Reform-
prozess in Deutschland führt
Humbel zur Ansicht, dass das
duale Modell zukunftsträchtig
ist, «weil es zumindest in Fi-
nanzfragen die Mündigkeit der
Gläubigen zum Anlass nimmt,
diese miteinzubeziehen und

Macht zu teilen». Am Schluss
seiner Rede formulierte Luc
Humbel einen Wunsch, sei-
ne Vision einer Kirche: «Noch
schöner und stimmiger wäre,
wenn schon bald auf die dua-
le Begrifflichkeit verzichtet wer-
den könnte, weil die partizipa-
tive Mitwirkung der Gläubigen
nicht weiter ‹dual› gedacht und
gelebt würde, sondern als Aus-
druck von Zusammengehörig-
keit in einer einen Kirche.» Da
der Weg dazu noch weit sei,
sieht aber auch Humbel der-
zeit keine Alternative zum du-
alen System. Es sei ein taug-
liches Mittel: «Tragen wir ihm
Sorge.»

«L’état, c’est nous»
Genährt wurde Humbels Vision
durch Professor Adrian Loretan,
der das demokratische Schwei-
zer Staatskirchenrecht auf Her-
kunft, Berechtigung und Funkti-
on untersuchte. Er prägte dazu
den Begriff «L’état, c’est nous»,
um die Schweizer Eigenart des
direkt-demokratischen, liberalen
Staates zu umschreiben. Lore-
tan erinnerte dabei an Formen
der Urversammlungen wie Alp-
oder Weidkorporationen oder
weitere Spezialgemeinden für
Armenwesen, Schule oder auch
Kirchen. Es seien gerade die
Kirchgemeinden gewesen, die
den «geistigen Hintergrund für

die schweizerische direkte De-
mokratie bildeten».

Vertrauen als Basis
Als Gastgeber und Mitglied der
Bischofskonferenz wünschte
sich Abt Urban Federer, dass in
der Landeskirche «Menschen
für Menschen da sein mögen».
Die Grundlage allen Handelns
soll das Vertrauen sein: «Ohne
solches ist kein duales System
möglich.» Bevor Werner Inder-
bitzin zum Apéro riche einladen
konnte, gratulierte die Refor-
mierte Kantonalkirche den Ka-
tholiken mit dem Wunsch nach
einer «näheren Zusammenar-
beit».

«Kein leichtes
Anliegen …»
Vi. Für die Kantonalkirche ist
auch im 20. Altersjahr noch
immer eine Pendenz offen: Da
die katholische Kirche selbst
keine Ausländer kennt, son-
dern nur Katholiken, arbeitet
der Kirchenvorstand derzeit
eine Vorlage für ein Stimm-
und Wahlrecht für Katholiken
ohne Schweizer Pass aus. Da-
mit setzt der Vorstand eine er-
heblich erklärte Motion um.
«Im als konservativ bekann-
ten Kanton Schwyz», so Se-
kretär Dr. Linus Bruhin, «dürf-
te das weiterhin kein leichtes
Anliegen sein; doch tragen
ausländische Katholiken kei-
ne Burka und können mit ei-
nem Einbeziehen in die poli-
tischen Entscheidfindungen
besser integriert werden.» –
Der Abstimmungstermin ist
noch offen.

Die Hauptpersonen des Jubiläumsanlasses (von links): Linus Bruhin, Luc Humbel, Präsident Werner
Inderbitzin, Abt Urban Federer und Adrian Loretan. Foto: Victor Kälin

Vortragsabend weckte riesiges Interesse
Der öffentliche Vortrags-
abend des Samariter-
vereins Einsiedeln zum
Thema «Patientenverfü-
gung und Vorsorgeauf-
trag» vom Dienstag, 29.
Oktober, fand sehr gros-
ses Interesse. Etwa
150 Besucher nahmen
daran teil.

PRISKA KÄPPELI

Die Einsiedler Hausärztin Dr.
med.Birgit Bucher führte die
Teilnehmenden humorvoll in
das «Wie und Wann» einer Pa-
tientenverfügung ein. Für jeden
sollte zu Lebzeiten klar sein,was
mit seinem Körper im Falle ei-
ner Handlungsunfähigkeit ge-
schehen soll. Rechtlich gesehen
ist eine Patientenverfügung ver-
bindlich. Sie muss erstellt wer-
den, solangeman noch urteilsfä-
hig ist. Diese muss freiwillig er-
stellt, schriftlich abgefasst, da-
tiert und unterzeichnet werden.

Viele Fragen werden
beantwortet
Eine Patientenverfügung bein-
haltet verschiedene Themenbe-
reiche: Welche Lebenseinstel-
lung, Wünsche, Ängste, Erwar-
tungen und Hoffnungen hat die
erstellende Person? Wie soll
die Lebensqualität im Allgemei-
nen aussehen? Welche Mög-
lichkeiten bestehen, um in Wür-
de sterben zu können. Ein wei-
terer Punkt sind die Therapie-
ziele: Soll unter allen möglichen
Umständen das Leben erhalten
werden, auch wenn dies heisst,

an diversen Schläuchen und Ma-
schinen angeschlossen zu sein?
Oder möchte der Betroffene,
dass vor allem seine Schmerzen
behandelt werden? Frau Dr. Bu-
cher berichtet, was neben einer
Maximalmedizin gegen starke
Atemnot, oder bei Angst vor dem
Tod getan werden kann. Ein wei-
terer zentraler Punkt einer Pati-
entenverfügung ist es auch, Ver-
treter zu benennen, jedoch kön-
nen auch unerwünschte Perso-
nen von einer Vertretung ausge-
schlossen werden.

Hilfe für Angehörige
Gemäss Artikel 128 des Straf-
gesetzbuches ist geregelt, dass
in einem Notfall jedermann ver-
pflichtet ist, immer alles Mögli-
che zu machen, damit das Le-
ben der betroffenen Person er-
halten bleibt. Für den Todesfall
wird auch die Frage zur Organ-
spende in der Verfügung aufge-
führt,welches auch eine Hilfe für
die Hinterbliebenen sein kann.

Vielleicht wünschen die An-
gehörigen eine Obduktion durch-
führen zu lassen, um festzustel-
len, warum der Betroffene ver-
storben ist. Gemäss Gesund-
heitsgesetz, Artikel 48, ist ge-
regelt, dass eine Obduktion
vorgenommen werden darf, so-
fern die Zustimmung des Ver-
storbenen vorliegt oder an de-
ren Stelle nächste Angehörige
dafür zustimmen. Dr. Birgit Bu-
cher endete mit dem Aufruf, wie
wichtig es ist, mit seinen nächs-
ten Angehörigen und somit Ver-
tretern zu reden, wie man im Fal-
le einer Unfähigkeit der Selbst-
bestimmung behandelt werden
möchte und welche Wünsche
und Ängste bestehen. Von Zeit

zu Zeit muss die Patientenverfü-
gung kontrolliert und eventuell
den neuen Lebensumständen
angepasst werden.

Vorsorgeauftrag
Zum Thema Vorsorgeauftrag in-
formierte Rechtsanwalt Dr. iur.
Patrick Schönbächler, dass es
den Vorsorgeauftrag erst seit
der Einführung der KESB (Kin-
der- und Erwachsenenschutz-Be-
hörde) im Jahr 2013 gibt. Es hilft
den Angehörigen, bei einer Ur-
teilsunfähigkeit von gewisser
Dauer über weitere Entschei-
dungen von Zahlungen, bei Ver-
tragsabschlüssen, Veräusserun-
gen von Liegenschaften undWei-
teres zu entscheiden.

Er informierte über die drei
Arten von Verträgen. Erstens
kann jederzeit jemandem eine
Vollmacht erteilen, zum Beispiel
um Finanzen und weitere Ange-
legenheiten zu erledigen. Auch
werden testamentarische Wil-
lensvollstreckung erstellt. Dann
gibt es die Möglichkeit, einen
Vorsorgeauftrag zu erstellen,
welches an diesem Abend das
Thema ist.

Bei diesem Vertrag handelt es
sich um die Personensorge, Ver-
mögenssorge und die Vertretung
im Rechtsverkehr. Dieser Auftrag
muss eigenhändig erstellt, da-
tiert, unterzeichnet oder öffent-
lich beurkundet werden. Wich-
tig ist auch für die Angehörigen,
dass diese wissen, wo dieser
hinterlegt ist. Sollte jemand kei-
ne nächsten Angehörigen haben,
kann der Vertrag auch im Zivil-
standsamt registriert werden. Da
sich Lebensumstände immer wie-
der ändern, kann der Vertrag auch
jederzeit wiederrufen werden.

Die KESB und der
Vorsorgeauftrag
Welche Rolle spielt nun aber
die KESB bei einem Vorsorge-
auftrag? Diese prüft den Ver-
trag und ob dieser korrekt aus-
geführt wird. Sie greift ein, falls
die beauftrage Person des Ver-
trags diesen nicht korrekt er-
füllt oder fähig ist, diesen zu er-
füllen. Nehmen wir als Beispiel
den Beauftragten, welcher sich
bei der Vermögenssorge selbst
begünstigt, oder in einem wei-
teren Fall eventuell unter Ver-
dacht steht, ein Delikt began-

gen zu haben. Oder im Falle
der Personensorge, dass der
Beauftragte zu weit entfernt
wohnt und diese Aufgabe nicht
wahrnehmen kann. Die betrau-
te Person in einem Vorsorge-
auftrag sollte damit einverstan-
den sein, dass sie für diesen
Auftrag bestimmt wird. Ein wei-
terer Punkt sollte die Entschä-
digung für die Erfüllung des
Auftrags sowie die Spesenent-
schädigung beinhalten. Der Be-
auftragte hat jederzeit die Mög-
lichkeit, den Vorsorgeauftrag zu
kündigen,wenn feststeht, dass

er die erteilte Aufgabe nicht
mehr erfüllen kann. Im Weite-
ren erläuterte Patrick Schön-
bächler die Vor- und Nachteile
eines Vorsorgeauftrages.

Da leider viele Interessierte
keinen Platz mehr im Saal fan-
den, haben sich der Samariter-
verein zusammen mit den Re-
ferenten entschieden, den Vor-
trag nochmals durchzuführen.
Der Termin wird Anfang 2020
sein. Weitere Informationen fol-
gen zur gegebenen Zeit in den
Medien.

www.samariter-einsiedeln.ch

REKLAME

Mo–Do 9–20 | Fr 9–21 | Sa 8–18
www.mythen-center.ch

Rund 60
Aussteller

Samstag, 23.11.2019, 8– 18 Uhr
Weihnachtskoffermarkt
AussergewöhnlicheWeihnachtsgeschenkideen
StimmungsvolleWeihnachtswunderwelt
Im Oktogon und Fahrsteig Süd EG

In Zusammenarbeit mit Kreativaa
Irene und Fabienne Brugger
www.kreativaa.ch
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Es gibt mehr und doch weniger
Subventionen fürs Schulhaus

Das Verwaltungsgericht hat
zum Schulhaus Kornhaus-
strasse entschieden –
nur zum kleineren Teil im
Sinne des Bezirksrats.

VICTOR KÄLIN

Der Streit um die Höhe der Sub-
ventionen für die Aufstockung
des Schulhauses Kornhaus-
strasse ist entschieden. Ge-

mäss Verwaltungsgericht erhält
der Bezirk Einsiedeln einen Kan-
tonsbeitrag von 120’500 Fran-
ken. Das ist zwar mehr, als das
Bildungsdepartement gespro-
chen hatte (92’000 Franken),
aber doch weniger, als man in
Einsiedeln erwartete.

Vorschriften nicht befolgt
Dem Entscheid vom 25. Sep-
tember ist zu entnehmen, dass
das Verwaltungsgericht die Sub-

ventionen um 50 Prozent kürz-
te, weil der Bezirk «die Verfah-
rensvorschriften verletzt» habe.
Statt 241’000 Franken gibts le-
diglich 120’500 Franken. Das
Verwaltungsgericht folgte so-
mit der Argumentation des Re-
gierungsrates. Auch für das Ge-
richt ist erwiesen, dass der Be-
zirk mit dem Bau begonnen hat-
te, ohne dass die definitive Bei-
tragszusicherung des Kantons
vorgelegen sei. Erschwerend

wirkte sich weiter aus, dass der
Bezirk kein Gesuch um eine vor-
zeitige Baufreigabe eingereicht
hatte und den verfrühten Bau-
beginn auch nicht mit ausseror-
dentlichen und wichtigen Grün-
den rechtfertigen konnte.

Einzig bei der anrechenbaren
Fläche konnte der Bezirksrat ei-
nen Teilerfolg verbuchen: Das
Gericht stockte diese um 30 Pro-
zent auf, was den höheren Sub-
ventionsbeitrag erklärt. Seite 2

«Um eine vorzeitige
Baufreigabe hat
der Bezirksrat
nicht ersucht.»
Aus dem Gerichtsurteil

EINSIEDELN

Die Aufstockung
Schulhaus Nordstrasse
kostet eine halbe
Million mehr. – 2

EINSIEDELN

Im Klosterdorf sind
seit dem Herbst Frei-
willige als «Friendly
Hosts» im Einsatz. – 3

EINSIEDELN

Der verwaiste CVP-
Bezirksratssitz scheint
bei den Parteien
unbestritten. – 4

SPORT

Den Ringern gelingt
der Befreiungsschlag.
Sie stehen im Halb-
finale. – 17

KOMMENTAR

20 Jahre
VICTOR

KÄLIN

An der Jubiläumsfeier der Rö-
misch-katholischen Kantonal-
kirche konnte man sich über-
zeugen, dass die Strukturen
tadellos funktionieren undmit
dem Schwyzer Ja zur Rö-
misch-Katholischen Zentral-
konferenz RKZ im Sommer
auch so etwas wie die Reife-
prüfung abgelegt wurde. Den-
noch ringt die Jubilarin unver-
ändert um ihre Bestimmung.
Die schon beinahe schick-

salshafte Abstimmung über
den RKZ-Beitritt interessierte
20 Prozent der Katholiken.
Die Zustimmung von 50,5
Prozent ist kein klarer Auftrag,
sondern Zeichen von Verunsi-
cherung und Desinteresse.
Damit nicht genug: DieWerte-
positionierung der Kantonal-
kirche wird demnächst einem
weiteren Stresstest unterzo-
gen, wenn es um das Stimm-
und Wahlrecht für Katholiken
ohne Schweizerpass geht.
Mit ihren Problemen ist die

Kantonalkirche nicht alleine.
Sie steht vielmehr sinnbildlich
da für die Religiosität und den
Glauben, welche in dieser, un-
serer Zeit amVerdunsten sind.
Die Kantonalkirche braucht
mehr Mitverantwortung in der
Seelsorge, um vom Image des
Finanzdienstleisters wegzu-
kommen. Letztere Aufgabe er-
ledigt sie zwar tadellos; doch
damit wird die Dualität des
Systems zementiert, statt dass
jene Differenzen überwunden
werden könnten,wie sie inner-
halb des Bistums Chur explizit
im Kanton Schwyz anzutreffen
sind. Seite 9

Einblicke in die regionale Berufswelt – 7

«Jedes Jahr treffen
wir uns für eine
oder zwei Wochen
in Denbar.»

Sand oder Mörtel auf dem
Klosterplatz – das ist die Frage
Noch sind sich die Verantwortlichen nicht einig,
welche Pflästerung auf den Klosterplatz kommt.
Wie beurteilen Klosterbesucher diese «monolithi-
schen» Weltanschauungen? Eine Umfrage. – 5 Mergim Zengo – 6
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Erste Führungen durch die
Weinkellerei des Klosters – 13

Foto: Jacqueline Riatsch-Steinauer
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